
1. Beachtliche Wahrscheinlichkeit der Folter und Misshandlung durch den türkischen Staat bei Rück-
kehr eines ehemals exponierten PKK-Unterstützers (Einzelfall)

2. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 AsylVfG setzt eine individuelle Verantwortlich-
keit im strafrechtlichen Sinne für eine von einer terroristischen Organisation begangene schwere
nichtpolitische Straftat und damit die Zuordnung einer konkreten Tat durch klare und glaubhafte
Indizien jedenfalls für eine Beteiligung als Gehilfe voraus.

3. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 3 AsylVfG erfasst dagegen auch Personen, die im
Vorfeld Unterstützungshandlungen zugunsten terroristischer Aktivitäten vornehmen, soweit ihr
individueller Beitrag ein Gewicht erreicht, das dem der Ausschlussgründe in Ziff. 1 und 2 dieser Norm
entspricht.

(Amtliche Leitsätze)

4 LB 5/11

Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein

Urteil vom 06.10.2011

T e n o r

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts -
Einzelrichter der 8. Kammer - vom 21. Februar 2007 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckungsfähigen
Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden
Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d

Der am ... 1976 geborene Kläger ist türkischer Staatsangehöriger kurdischer Volkszugehörigkeit. Im

vorliegenden Verfahren begehrt er die Anerkennung als Asylberechtigter und Flüchtling.

Der Kläger reiste nach eigenen Angaben am 02. Oktober 2002 auf dem Luftwege aus Istanbul mit

Zwischenstopp in Sarajewo über den Flughafen Düsseldorf in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 21. Oktober 2002 sowie persönlich am 22. Oktober 2002

stellte er einen Antrag auf Gewährung von Asyl und Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach

dem damaligen § 51 Abs. 1 AuslG. Zur Begründung führte er in seinem Antragsschreiben sowie in

seiner Anhörung beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (heute: Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge) am 07. November 2002 aus, er habe sich nach Absolvierung seines

Abiturs 1995 in Juni 1996 freiwillig der PKK angeschlossen. Er stamme aus einem sog. patriotischen

Dorf in der Umgebung von Batman und habe schon früh Sympathie für die PKK gehabt. Nach seinem
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zusammen mit einem Freund vollzogenen Anschluss an die PKK sei er in ein Militärlager der PKK im

Nord-Irak in der Region Haftanin gegangen und habe dort eine 15-tägige militärische Ausbildung

erhalten. Weil man gerade Unterstützung im Kampf gegen die türkische Armee benötigt habe, sei

seine Ausbildung dann unterbrochen worden. Er sei in eine mobile Einsatzgruppe von ca. 40 Mann -

sog. Bewegungsgruppe - eingeteilt worden und so in das Gebiet Kato-Jirke gekommen. Er habe immer

wieder andere Einheiten unterstützen müssen, die Hilfe benötigten, und auch Vorbereitungsarbeiten

für den Winter wie etwa die Beschaffung von Proviant verrichten müssen. Den Winter habe er in ei-

nem Lager im Gebiet Gabar verbracht. Im Frühling 1997 sei seine Gruppe auch in Auseinander-

setzungen mit türkischen Soldaten verwickelt worden. In demselben Jahr sei die mobile Einheit nach

Besler beordert worden, um dort Kämpfer bei Auseinandersetzungen zu unterstützen. Nachdem sie in

Besler vom türkischen Militär angegriffen worden seien, seien sie weiter in Richtung Nord-Irak nach

Haftanin gezogen. Dort habe er im Gebiet Pirbela seine Ausbildung fortgesetzt und Arbeiten im

Munitionslager, Stationierungsarbeiten sowie Wintervorbereitungen verrichtet. Im Frühjahr 1998 sei

er zurück nach Cudi/Türkei gegangen und dort im Mai 1998 an Auseinandersetzungen mit türkischen

Streitkräften beteiligt gewesen, bei denen eine große Anzahl von Mitkämpfern ums Leben gekommen

seien und auch er verletzt worden sei. Anschließend sei er mit 30 Mitkämpfern in das Gebiet Catak in

der Provinz Van gezogen und bis Anfang 1999 im Gebiet Catak-Gülpinar als stellvertretender

Kommandant des Lagers - so der klägerische Schriftsatz vom 21. Oktober 2002 - geblieben. Diese

Funktion habe er bis zum Waffenstillstand im August/September 1999 inne gehabt, wobei es überall

zu Kämpfen gekommen sei. Im Gegensatz zum türkischen Staat habe die PKK ihre Waffen jedoch

ausschließlich zur Verteidigung eigener Kräfte sowie des Volkes verwendet und nicht gegen das zivile

Volk gerichtet. In den Regionen Botan und Van hätten sie Proviant in Dörfern besorgt. Er sei mehr-

fach bei Auseinandersetzungen verletzt worden; so sei bei der Explosion einer Bombe ein Splitter in

seinen Schädel eingedrungen, der sich immer noch dort befinde.

Nach Inkrafttreten des einseitigen Waffenstillstandes sei seine Einheit in den Iran abkommandiert

worden, von wo aus sie nach kurzer Zeit in den Nord-Irak in die Region Kandil weitergezogen seien.

Dort sei er bis 2001 im Lager Sehit Ayhan Gruppenkommandant gewesen. Er habe jedoch infolge der

Beschlüsse des 7. PKK-Kongresses eine zunehmend kritische Haltung gegenüber der PKK ein-

genommen. Wie andere PKK-Genossen habe er erhebliche Zweifel an dem Sinn des einseitig ausgeru-

fenen Waffenstillstandes gehabt, weil in dessen Folge viele Kameraden durch türkische Sicherheits-

kräfte getötet worden seien. Ein Fluchtversuch zusammen mit anderen Kameraden im September 2000

sei von der PKK entdeckt und vereitelt worden. Nachdem er schon im Lager Sehit Ayhan weitere

Ausbildungen genossen habe, sei er 2001 zum Zwecke einer Sonderausbildung für Kader-Mitglieder,

die Zweifel am Erfolg der PKK hatten, in das Lager Sehit Harun gekommen. Diese Ausbildung habe 1

½ Monate gedauert. Danach sei er als Mitglied einer Sondereinheit nach Kala Türk beordert worden.

Dort sei ihm angetragen worden, seine vorherige Aufgabe als Gruppenkommandant fortzusetzen, was

er aus Angst vor negativen Konsequenzen einer Ablehnung akzeptiert habe. Als Kommandant der

Sondereinheit in Kala Türk sei er für die Aufnahme neuer Guerillas, ihre Ausbildung in Theorie und
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an der Waffe sowie in anderen soldatischen Fähigkeiten verantwortlich gewesen. Am 15. Juni 2001 sei

er dann aber mit seiner Waffe in das von den Leuten von Talabani kontrollierte Gebiet Ranya zu den

Peshmerga geflüchtet. Er habe sich von der PKK abgesetzt, weil er der Zivilisation fast entfremdet

gewesen sei und sich von dem Leben mit täglicher Todesfurcht und Kampf habe lösen wollen. Auch

die Leute des Talabani hätten ihn jedoch nicht überzeugen können, weil Talabani mit Funktionären

des türkischen Staates zusammengearbeitet und diesem schutzsuchende ehemalige PKK-Angehörige

ausgeliefert habe. Zusammen mit anderen Genossen sei er deshalb weiter gezogen nach Süleymaniye

sowie in die Region Zakho und von dort aus nach Syrien und weiter in den Libanon. Am 15. Oktober

2001 seien sie in Beirut angekommen und hätten sich einige Tage später bei der UN-Vertretung als

Schutzsuchende gemeldet. Am 21. Januar 2002 sei er von UNHCR als politischer Flüchtling

anerkannt und mit einem Reiseausweis versehen worden. Anschließend habe er sich 3 Monate lang in

verschiedenen Stadtteilen von Beirut aufgehalten, wo er jedoch jeweils von der auch dort aktiven PKK

aufgespürt, über die Gründe seiner Trennung von der Organisation zur Rechenschaft aufgefordert

sowie um Spenden gebeten worden sei. Der UNHCR habe ihn nicht vor der Bedrohung durch die

PKK beschützen können. Daraufhin habe er sich entschlossen, nach Europa auszureisen, was nur über

die Türkei möglich gewesen sei. Er sei vom Libanon nach Syrien und von dort in Fahrzeugen bis zur

türkischen Grenze bei Antakia gebracht worden, von dort weiter bis nach Istanbul gereist, wo er 7

Monate auf seine Ausreise aus der Türkei habe warten müssen. Er habe bei einem Neffen in Istanbul

gewohnt und sich sehr vorsichtig bewegt, um nicht erkannt zu werden. Für Fälle einer Kontrolle habe

er sich einen gefälschten Nüfus besorgt. Mit diesem Pass sei er mit einer Gruppe von Flüchtlingen am

02. Oktober 2002 von Istanbul nach Sarajewo geflogen, wo man ihnen jedoch die Einreise verweigert

und sie in die Türkei habe zurückschicken wollen. Das Flugzeug habe auf seinem Weg nach Antalya

einen Zwischenstopp in Düsseldorf eingelegt, um weitere Personen aufzunehmen; dort sei er durch

den Korridor für die einsteigenden Fluggäste in das Flughafengelände gelangt und habe das Flug-

hafengebäude an Passkontrollen vorbei unbemerkt verlassen können.

In Hamburg - Harburg sei er nach seiner Ankunft dort von PKK-Leuten, denen er folglich habe

bekannt sein müssen, persönlich angesprochen und gemahnt worden, achtsam zu leben. Die PKK

erlaube jedem seine Freiheit, jedoch nur im Rahmen des Erlaubten. Ihm sei für sein weiteres Leben

alles Gute gewünscht worden.

Zwei seiner Freunde aus seinem Heimatdorf seien, wie er erfahren habe, vom türkischen Staat zu

Freiheitsstrafen von jeweils 36 Jahren verurteilt worden. Ein solches Schicksal befürchte er im Falle

einer Rückkehr auch für sich selbst. Türkische Soldaten hätten nach bewaffneten Auseinandersetzun-

gen mit seiner Einheit deren Verstecke sichergestellt und Dokumente der Gruppe gefunden und mit-

genommen. Seine Eltern seien von Sicherheitskräften aufgesucht und auf seine Aktivitäten bei der

PKK angesprochen worden; sein Vater sei daraufhin schwer gefoltert und mit der Auflage versehen

worden, er solle seinen Sohn finden und an die Sicherheitsbehörden ausliefern. Sein Vater sei letztlich

infolge von Misshandlungen durch die türkischen Sicherheitskräfte gestorben.
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Mit Bescheid vom 31. Oktober 2003 wurde der Antrag des Klägers auf Anerkennung als Asyl-

berechtigter als offensichtlich unbegründet abgelehnt und festgestellt, dass die Voraussetzungen des §

51 Abs. 1 AuslG offensichtlich nicht vorlägen. Gleichzeitig stellte das Bundesamt fest, dass für den

Kläger ein Abschiebungshindernis nach § 53 Abs. 4 AuslG hinsichtlich der Türkei vorliege, im

Übrigen seien jedoch keine Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG gegeben. In der Begründung

des Bescheides ließ das Bundesamt offen, ob Ansprüche nach Art. 16 a GG und § 51 Abs. 1 AuslG

entstanden seien, da die Gewährung von Asyl und Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft jedenfalls

nach dem damaligen § 51 Abs. 3 Satz 2, 3. Alternative AuslG ausgeschlossen seien. Hinsichtlich des

Klägers sei aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt, dass er vor seiner Aufnahme

in der Bundesrepublik Deutschland ein schweres nichtpolitisches Verbrechen begangen habe, da er in

die Struktur der vor Terror nicht zurückschreckenden Organisation PKK als Mitglied in besonders

qualifizierter Weise eingebunden gewesen sei. Der Kläger habe durch seine Tätigkeiten als Gueril-

lakämpfer Unterstützungshandlungen für terroristische Aktivitäten der PKK geleistet und sei auch

eigener Gewaltbeiträge hinreichend verdächtig, da er als Mitglied einer mobilen Einheit der ARGK

(„Volksbefreiungsarmee Kurdistans“) Teil einer Kampfeinheit und mehrfach an bewaffneten Ausein-

andersetzungen beteiligt gewesen sei. Ein Abschiebungshindernis gemäß § 53 Abs. 4 AuslG sei dem

Kläger jedoch zuzubilligen, weil auf Grund seines Vortrages Anhaltspunkte für eine Fahndungs-

notierung bei den türkischen Sicherheitskräften vorlägen und der Kläger glaubhaft vorgetragen habe,

nach dem Auffinden von Dokumenten in Verstecken durch türkische Sicherheitskräfte als Kämpfer

identifiziert worden zu sein. Es könne unterstellt werden, dass er mit Haftbefehl gesucht werde und bei

einer Rückkehr auf dem Flughafen mit einer Verhaftung zu rechnen habe. Ferner sei anzunehmen,

dass den Sicherheitskräften bei Festnahme der dem Haftbefehl zu Grunde liegende Sachverhalt, dass

er gewaltbereiter Aktivist der PKK gewesen sei, bekannt werde und er somit Gefahr laufe, nach seiner

Festnahme Opfer schwerwiegender Übergriffe zu werden. Ihm drohe daher mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung.

Wegen der Ablehnung als Asylberechtigter und Flüchtling hat der Kläger am 11. November 2003

Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. Zur Begründung hat er ergänzend zu seinem bisherigen

Vortrag im Asylverfahren geltend gemacht, es sei trotz seiner Beteiligung an Auseinandersetzungen

nicht ersichtlich, dass er die PKK während seiner etwa 5jährigen Zeit bei der Guerilla durch eigene

Gewaltbeiträge unterstützt habe. Dem Kläger vorwerfbare strafbare Einzelsachverhalte seien auch von

der Beklagten nicht dargelegt worden. Der Kläger habe seine inhaltliche Distanzierung von der PKK

infolge der Beschlüsse des 7. Kongresses dargestellt. Er habe sich auch in Deutschland an keinerlei

strafbaren Aktivitäten beteiligt. Auch seine Anerkennung als politischer Flüchtling durch den UNHCR

im Jahre 2002 sei nur nach Ausschluss der Teilnahme an terroristischen Handlungen möglich

gewesen.
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Der Kläger hat beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung von Ziffer 1 und 2 des Bescheides des Bundesamtes für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 31. Oktober 2003 zu verpflichten, ihn als Asyl-
berechtigten anzuerkennen und das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG
festzustellen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung hat sie auf den angefochtenen Bescheid verwiesen. Sie hat eine Stellungnahme des

UNHCR (Vertretung in Deutschland) vom 05. Dezember 2003 eingereicht, wonach der Kläger am 23.

Oktober 2001 im UNHCR-Büro Beirut registriert und aufgrund seiner Anhörung unter Verneinung

von Ausschlusstatbeständen nach Art. 1 (F) GFK als Flüchtling anerkannt worden sei. Der Kläger

habe im Rahmen der Anhörung glaubhaft seine ernsthafte und unwiderrufliche Distanzierung von

Zielen und Aktivitäten der PKK im Juni 2001 versichert.

Mit Urteil vom 21. Februar 2007 hat das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung

hat es ausgeführt, es könne offen bleiben, ob der Kläger die Voraussetzungen für eine Asylanerken-

nung beziehungsweise für einen Flüchtlingsstatus erfülle, da in seinem Falle jedenfalls ein Aus-

schlussgrund nach § 60 Abs. 8 AufenthG, § 30 Abs. 4 AsylVfG (in der damaligen Fassung) vorliege.

Aus diesem Grunde komme auch seine Anerkennung als Asylberechtigter nicht in Betracht. Der Klä-

ger sei nicht nur ein Mitläufer, sondern ein aktiver, mit Waffengewalt kämpfender und an bewaffneten

Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften beteiligter PKK-Guerillero und überdies als Komman-

dant einer Ausbildungssondereinheit in führender Position an der Waffenausbildung weiterer Kämpfer

beteiligt gewesen. Auch die Voraussetzungen des in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts ausgeformten sogenannten „Terrorismusvorbehaltes“ für das Asylrecht lägen im Falle des

Klägers vor. Im Übrigen sei, sofern eine weiterhin vom Kläger ausgehende Gefahr für rechtlich

erforderlich gehalten werden müsse, dem Kläger auch nicht abzunehmen, dass er sich wegen einer

inhaltlichen Distanzierung von der gewaltsamen Durchsetzung der Ziele der PKK von dieser Organi-

sation getrennt habe. Seinem Vortrag sei vielmehr zu entnehmen, dass er persönlich des Schießens

müde geworden sei und sich deshalb von der PKK abgesetzt habe.

Der Senat hat auf den Antrag des Klägers mit Beschluss vom 12. Juli 2007die Berufung gegen das

Urteil des Verwaltungsgerichts wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Mit Beschluss vom 15.

Dezember 2008 ist das Verfahren im Einverständnis der Beteiligten gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 251

ZPO bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in der Rechtssache 10 C 46.07 ausgesetzt

worden. Nach Ergehen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 09. November 2010 -

C - 101/09 - über den Vorlagebeschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. November 2008 im
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vorgenannten Verfahren ist das hiesige Berufungsverfahren mit Beschluss vom 07. April 2011 wieder

aufgenommen worden.

Die Berufung des Klägers wird wie folgt begründet:

Unter Berücksichtigung der Auslegung von Art. 12 Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie durch den Eu-

ropäischen Gerichtshof in dessen Urteil vom 09. November 2010 könne für den Kläger nicht davon

ausgegangen werden, dass er einen der Ausschlusstatbestände des § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG ver-

wirklicht habe. Der Kläger sei lediglich als PKK-Kämpfer aktiv und als solcher in Mann-zu-Mann-

Auseinandersetzungen mit dem türkischen Militär verwickelt gewesen. In seiner Person habe er kei-

nerlei terroristische Aktionen ausgeübt. Der Kläger habe dieselben Funktionen wie tausende anderer

aktiver PKK-Guerillas innegehabt. Er habe auch keine hervorgehobene, die Politik der Organisation

mitbestimmende Position gehabt. Ganz im Gegenteil habe der Kläger eine für Zweifelnde gedachte

Ausbildung absolvieren müssen. Die Stellung als Kommandant einer Unterrichtssondereinheit in Kala

Türk sei ebenfalls nicht herausgehoben, sondern ausschließlich weisungsgebunden gewesen. Ein

Kommandant einer Einheit sei allenfalls für 8 Personen verantwortlich und stehe auf der zweit-

untersten Ebene überhaupt innerhalb der PKK. Führungsaufgaben habe der Kläger nicht innegehabt.

Eine individuelle Verantwortung für konkrete Handlungen sei ihm nicht nachzuweisen, ebenso wie

eine persönliche Verantwortlichkeit des Klägers für Aktionen der PKK insgesamt unter Berücksichti-

gung der hohen Anforderungen des EuGH nicht festzustellen sei.

Im Übrigen sei ein etwaiger Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung nach der Qualifikationsrichtlinie

nicht auf eine Asylanerkennung nach Art. 16 a Abs. 1 GG zu erstrecken, weil keine Verwechslungs-

gefahr mit der Rechtsstellung als Flüchtling bestehe. Unterschiede lägen etwa in der Struktur der

gerichtlichen, insbesondere der verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit und in den Ausschlusstat-

beständen. Letztere seien nicht deckungsgleich. So setzten die bislang in der verfassungsgerichtlichen

Rechtsprechung angenommenen immanenten Schranken des Art. 16 a GG voraus, dass auch in

Zukunft eine sicherheitsgefährdende Betätigung des Betroffenen wahrscheinlich sei; eine aus der Ver-

gangenheit abgeleitete Asylunwürdigkeit sei insoweit gerade nicht ausreichend.

In der mündlichen Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2011 hat der Kläger vorgetragen, er sei nie

über die niederschwellige Position eines Gruppenkommandanten der PKK hinausgekommen. Dem

türkischen Staat sei er definitiv als PKK-Kämpfer bekannt. Zudem sei von der Existenz eines Haft-

befehls gegen ihn wegen Wehrdienstflucht auszugehen. Die Inhaftierung sowie Folter und Misshand-

lungen von Oppositionellen hätten in der Türkei im vergangenen Jahr erheblich zugenommen.
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Der Kläger beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts vom 21.
Februar 2007 die Beklagte zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen und
festzustellen, dass in seiner Person ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 1 AufenthG vorliegt.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie ist nach wie vor der Auffassung, dass die aktive Mitgliedschaft des Klägers in der PKK und seine

Aktivitäten für die Organisation einen Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG

darstellten. Bereits die Mitwirkung des Klägers an der Proviantbeschaffung für die PKK mittels Waf-

fen erfülle den Straftatbestand der räuberischen Erpressung. Auf die Frage, ob daneben auch der Aus-

schlusstatbestand der Nr. 3 der vorgenannten Norm erfüllt sei, komme es daher nicht mehr an. Gleich-

zeitig sei, wie das Bundesverwaltungsgericht nunmehr in zwei Entscheidungen klargestellt habe, auch

die Anerkennung als Asylberechtigter wegen Verwechslungsgefahr mit dem Status der Flüchtlings-

anerkennung ausgeschlossen. Nicht entscheidend sei die Tatsache, dass der Kläger von UNHCR im

Jahre 2001 unter Verneinung von Ausschlussgründen als Flüchtling anerkannt worden sei, weil die

seinerzeit geprüften Tatbestandsvoraussetzungen nicht mit den derzeit geltenden Tatbestands-

voraussetzungen insbesondere nach der Rechtsprechung des EuGH identisch seien. Eine Wieder-

holungsgefahr für ausschlussbegründende Handlungen sei nach dem Urteil des EuGH gerade nicht

erforderlich.

In dem Zeitraum der Mitgliedschaft des Klägers bei der PKK - 1996 bis 2001 - habe die PKK fraglos

schwere nichtpolitische Straftat nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG verübt. Sie habe immer wieder

mit terroristischen Methoden Angriffe gegen die Zivilbevölkerung geführt. Die PKK werde nach wie

vor in der EU-Liste terroristischer Organisationen aufgeführt. Ihre terroristischen Akte aus dem

relevanten Zeitraum seien dem Kläger auch zurechenbar, da dieser nicht nur untergeordneter Sympa-

thisant oder Unterstützer, sondern Aktivist der PKK gewesen sei. Er habe nach seiner kurzen Aus-

bildung in einer mobilen Einheit kämpfende Einheiten der PKK unterstützt und sich damit auch räum-

lich immer in unmittelbarer Nähe zu solchen Kampfeinheiten befunden. Aufgrund der von ihm

vorgetragenen Verletzungen aus Kämpfen in den Jahren 1998 und 1999 sei davon auszugehen, dass er

auch an Auseinandersetzungen mit türkischen Sicherheitskräften teilgenommen und damit unmittelbar

aktiv am Kampf beteiligt gewesen sei, wohl auch selbst von der Waffe Gebrauch gemacht haben

dürfte. Soweit er logistische Aufgaben wie die Sammlung von Lebensmitteln und anderen Alltags-

gegenständen ausgeführt habe, habe er dafür gesorgt, dass Teile der PKK zur Vornahme von Kampf-

handlungen in der Lage gewesen seien. Soweit er hervorgehobene Funktionen wie der des stellvert-

retenden Lagerkommandanten und des Kommandanten einer Ausbildungseinheit der PKK ausgeübt

habe, indiziere dies eine bewusste Unterstützung, zumindest aber die Kenntnis von terroristischen
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Aktivitäten der PKK. Sein kontinuierlicher Aufstieg in der Hierarchie der PKK verdeutliche eine

entsprechende Identifikation mit den Zielen und Methoden dieser Organisation. Seine Beteiligung an

der Vermittlung der Ideologie und Zielsetzungen der PKK an neue Kämpfer als Kommandant einer

Ausbildungseinheit stelle ebenfalls einen erheblichen Beitrag zum bewaffneten Kampf der PKK dar.

Es seien keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Kläger allein oder hauptsächlich auf Druck der

Organisation hin gehandelt habe; vielmehr habe seinem Handeln eine Überzeugung und ein Eintreten

für die kurdische Sache und Ideologie der PKK zugrunde gelegen. Gegenteiliges ergebe sich auch

nicht aus seiner Zuteilung zu einer Sonderausbildung für Zweifelnde, da diese Ausbildungsmöglich-

keit das ungebrochene Vertrauen der PKK in den Kläger verdeutlicht habe.

Dem Kläger müsse auch keine konkrete Einzeltat im Sinne eines strafrechtlichen Vollbeweises

zugeordnet werden. Es sei ausreichend, wenn schwerwiegende Gründe für seine Tatverantwortlichkeit

sprächen, was auf Grund seiner langjährigen und vielfältigen Aktivitäten gegeben sei. In seiner Person

sei die Vermutung individueller Verantwortung für von der Organisation begangene terroristische

Aktivitäten wegen hervorgehobener Funktionen begründet. Die Loslösung des Klägers von der PKK

sei nach den Kriterien des EuGH nunmehr unerheblich, weil es auf eine Wiederholungsgefahr für den

Ausschluss vom Flüchtlingsstatus nicht ankomme.

Der Senat hat in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 6. Oktober 2011 Beweis erhoben durch

ergänzende informatorische Anhörung des Klägers insbesondere zu dessen Aktivitäten für die PKK im

Zeitraum von 1996 bis zum einseitigen Waffenstillstand der PKK im Herbst 1999. Der Kläger hat

hierbei angegeben, er habe bereits 1996 und 1997 als Kämpfer verschiedene Einheiten der PKK unter-

stützt. Man müsse sich verteidigen, wenn man angegriffen werde und eine Waffe in der Hand habe.

Des Weiteren habe er an der bewaffneten Proviantbeschaffung aus Dörfern mitgewirkt; dabei sei Vieh

notfalls beschlagnahmt worden, teilweise hätten die Dorfbewohner Proviant aber auch aus Angst vor

den Waffen der PKK-Leute hergegeben. Er habe Aktionen der PKK auch durch Verstecken von

Munition, Lieferung von Kämpfern sowie in allgemeiner logistischer Form unterstützt. Auf die Frage

nach einer Tätigkeit 1999 als stellvertretender Lagerkommandant hat der Kläger angegeben, er sei

lediglich stellvertretender Kommandant einer Einheit aus 8 Personen, eines sog. „Manga“, gewesen.

Zu den Entscheidungsträgern in den sog. praktischen Gebieten habe er nie gehört und auch keine

Kontakte zu der obersten Führung der bewaffneten Kräfte der PKK gehabt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte im vorliegen-

den Verfahren, die Sitzungsniederschrift vom 6. Oktober 2011 sowie auf die beigezogenen Verwal-

tungsvorgänge der Beklagten, welche Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, verwiesen.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Berufung des Klägers ist nicht begründet. Das Verwaltungsgericht hat die Klage gegen

den teilweise ablehnenden Bundesamtsbescheid im Ergebnis zu Recht abgewiesen, denn dieser

Bescheid erweist sich als rechtmäßig (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat keinen Anspruch

auf seine Anerkennung als Asylberechtigter oder Flüchtling.

Für die gerichtliche Beurteilung des Verpflichtungsbegehrens des Klägers ist gemäß § 77 Abs. 1 Satz

1 AsylVfG auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung der Beru-

fungsinstanz abzustellen (vgl. BVerwG, Urt. v. 07.09.2010 - 10 C 11/09 -, Juris). Maßgeblich ist daher

die seit dem 28. August 2007 geltende Fassung des Asylverfahrensgesetzes durch das Gesetz zur Um-

setzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 19. August 2007

(BGBl. I 2007, 1970) sowie nachfolgende Änderungen, zuletzt vom 23. Juni 2011 (BGBl. I 2011,

1266).

Nach § 3 Abs. 1 AsylVfG ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des Abkommens über die Rechts-

stellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 - Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) -, wenn er in dem

Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG ausgesetzt ist. Nach dieser Regelung darf

ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen

Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Die bereits erlittener Verfolgung

gleichzustellende unmittelbar drohende Verfolgung setzt eine Gefährdung voraus, die sich schon so

weit verdichtet hat, dass der Betroffene für seine Person ohne Weiteres mit dem jederzeitigen Verfol-

gungseintritt aktuell rechnen muss (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.11.2009 - 10 C 24/08 -, BVerwGE 135,

252). Für die Feststellung, ob eine Verfolgung nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG vorliegt, sind Art. 4

Abs. 4 sowie die Art. 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG vom 29. April 2004 über Mindestnormen für

die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als

Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden

Schutzes (ABl. EU Nr. L 304, S. 12) - sog. Qualifikationsrichtlinie - ergänzend anzuwenden (§ 60

Abs. 1 Satz 5 AufenthG). Damit ist auch zu prüfen, ob ein Antragsteller gem. Art. 8 der Richtlinie

keinen internationalen Schutz benötigt, sofern in einem Teil des Herkunftslandes keine begründete

Furcht vor Verfolgung bzw. keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht

und von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich in diesem Landesteil aufhält

(inländische Fluchtalternative, vgl. BVerwG, Urt. v. 29.05.2008 - 10 C 11/07 -, BVerwGE 131, 186).

Im Rahmen der Flüchtlingsanerkennung nach der Qualifikationsrichtlinie kann allerdings eine

Vorverfolgung nicht wegen einer zum Zeitpunkt der Ausreise bestehenden inländischen Flucht-

alternative verneint werden; dem Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlingsschutzes wird aber nach

Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie durch eine Verweisung auf eine zum Zeitpunkt der Entscheidung über die
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Flüchtlingsanerkennung bestehende interne Schutzalternative Rechnung getragen (vgl. BVerwG, Urt.

v. 10.01.2009 - 10 C 52/07 -, BVerwGE 133, 55).

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 4 Ziff. c AufenthG begründet auch eine Verfolgung durch nichtstaatliche

Akteure ein Abschiebungsverbot, sofern der Staat oder ihn beherrschende Parteien oder Organisatio-

nen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten.

Aus den in Art. 4 RL 2004/83/EG geregelten Mitwirkungs- und Darlegungsobliegenheiten des

Antragstellers folgt, dass es auch unter Berücksichtigung der Vorgaben dieser Richtlinie Sache des

Ausländers ist, die Gründe für seine Furcht vor politischer Verfolgung schlüssig vorzutragen. Dazu hat

er unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, aus dem sich

bei Wahrunterstellung ergibt, dass bei verständiger Würdigung politische Verfolgung droht. Hierzu

gehört, dass der Ausländer zu den in seine Sphäre fallenden Ereignissen, insbesondere zu seinen per-

sönlichen Erlebnissen, eine Schilderung abgibt, die geeignet ist, den behaupteten Anspruch lückenlos

zu tragen. Bei der Bewertung der Stimmigkeit des Sachverhalts müssen u.a. Persönlichkeitsstruktur,

Wissensstand und Herkunft des Ausländers berücksichtigen werden (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen,

Urt. v. 17.08.2010 - 8 A 4063/06.A -, Juris; Senatsurt.

v. 03.12.2003 - 4 LB 75.99 -).

Bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG ist, wie bei der Prüfung sub-

sidiären Schutzes nach § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 AufenthG, der Maßstab der beachtlichen Wahr-

scheinlichkeit zugrunde zu legen. Die zum Asylgrundrecht entwickelten unterschiedlichen

Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe je nachdem, ob der Ausländer seinen Heimatstaat auf der Flucht vor

eingetretener oder unmittelbar drohender politischer Verfolgung verlassen hat oder ob er unverfolgt

ausgereist ist, finden unter Geltung der Qualifikationsrichtlinie auf § 60 AufenthG keine Anwendung

mehr. Nach § 60 Abs. 1 Satz 5, Abs. 11 AufenthG i.V.m. Art. 4 Abs. 4 RL 2004/83/EG ist die Tat-

sache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten

hat bzw. von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ein ernsthafter

Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung begründet ist bzw. dass er tatsäch-

lich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen,

dass der Antragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. Die

Vorschrift privilegiert den von ihr erfassten Personenkreis durch eine Beweiserleichterung, nicht aber

durch einen herabgestuften Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Das ergibt sich aus dem Wortlaut und der

Entstehungsgeschichte des Art. 4 Abs. 4 RL 2004/83/EG, der sich mit der Voraussetzung, dass der

Antragsteller "tatsächlich Gefahr läuft", an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für

Menschenrechte zu Art. 3 EMRK zur tatsächlichen Gefahr ("real risk") orientiert. Das entspricht dem

Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit. Unterschiedliche Prognosemaßstäbe hingegen konnten

bei den Beratungen über die Qualifikationsrichtlinie nicht durchgesetzt werden. Zur Privilegierung des

Vorverfolgten bzw. in anderer Weise Geschädigten normiert Art. 4 Abs. 4 RL 2004/83/EG eine tat-
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sächliche Vermutung, dass sich frühere Handlungen und Bedrohungen bei einer Rückkehr in das

Herkunftsland wiederholen werden. Dadurch wird der Vorverfolgte bzw. Geschädigte von der Not-

wendigkeit entlastet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die verfolgungsbegründenden

bzw. schadensstiftenden Umstände bei der Rückkehr erneut realisieren werden. Diese Vermutung

kann aber widerlegt werden. Hierfür ist erforderlich, dass stichhaltige Gründe die Wiederholungs-

trächtigkeit solcher Verfolgung bzw. des Eintritts eines solchen Schadens entkräften. Diese

Beurteilung obliegt tatrichterlicher Würdigung im Rahmen freier Beweiswürdigung (vgl. zu allem

BVerwG, Urt. v. 07.09.2010 - 10 C 11/09 -, Juris, sowie v. 27.04.2010 - 10 C 5/09 -, BVerwGE 136,

377, OVG NRW, a.a.O.; Senatsurt. v. 01.09.2011 - 4 LB 11/10 -).

Nach diesen Maßstäben hat der Kläger nach Überzeugung des Senats vor seiner Ausreise aus der

Türkei keine Vorverfolgung durch staatliche Stellen erlitten und war auch nicht unmittelbar von

derartiger Verfolgung bedroht. Die türkischen Behörden hatten nach seiner mehrjährigen Abwesenheit

offenbar keine Kenntnis von seinem Aufenthalt in der Türkei. Der Kläger hielt sich dort unter falschen

Personalien in Istanbul auf und bewegte sich zwar vorsichtig, immerhin jedoch auch in Cafés; auf

staatliche Kontrollen hatte er sich - wie er in der Anhörung beim Bundesamt vorgetragen hat - mit

einem gefälschten Nüfus vorbereitet. Dass er in diesem Stadium durch in Hand der türkischen Behör-

den befindliche Dokumente zu seiner Person gefährdet gewesen sei, hat er nicht geltend gemacht und

er trägt auch keine andere Art der Vorverfolgung vor.

Asylrelevante Verfolgungsmaßnahmen sind nach der Erkenntnislage jedoch für den Fall einer Rück-

kehr des Klägers in die Türkei beachtlich wahrscheinlich. Der Senat ist in seiner bisherigen Recht-

sprechung zur Gefährdung von Unterstützern kurdischer oppositioneller Organisationen zum einen

davon ausgegangen, dass Personen, die von den türkischen Sicherheitsbehörden als Sympathisanten

und Unterstützer der PKK eingestuft werden, vor Verfolgung nicht hinreichend sicher sind, auch wenn

es sich nicht um exponierte Akteure handelt (Senatsurt. v. 09.02.2010 - 4 LB 9/09 -, Juris, v.

20.06.2006 - 4 LB 25/02 -, v. 23.05.2000 - 4 L 21/94 -, Senatsbeschl. v. 10.06.2008 - 4 LB 4/06 -,

Juris; v. 16.04.2009 - 4 LA 14/09 -, v. 20.03.2009 - 4 LA 16/09 -). An der im Anschluss an die Recht-

sprechung des OVG Nordrhein-Westfalen (Urteil vom 19.04.2005 – 8 A 273/04.A – und vom

26.05.2004 – 8 A 3852/03.A-, Juris) getroffenen Bewertung, dass nach wie vor vom Fortbestehen von

Folter und Misshandlungen in der Türkei auszugehen sei und daher jedenfalls keine hinreichende Ver-

folgungssicherheit (in der Terminologie des vor Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie gültigen

rechtlichen Maßstabes) für vermutete Mitglieder oder Unterstützer der PKK bestehe (Urteil vom

20.06.2006 – 4 LB 25/02 -), hat der Senat noch mit Urteil vom 09. Februar 2010 - 4 LB 9/09 - fest-

gehalten. Dabei hat er sich auf die aktuelle Auskunftslage zu zwischenzeitlichen Reformbemühungen

der Türkei im Strafrecht und bei dem Problem staatlicher Folter und Misshandlungen bezogen und auf

die fortbestehenden, sich eher verschärfenden Spannungen in der Kurdenfrage, auf strafrechtliche

Verfolgungen von positiven Aussagen zur PKK, Verhaftungen von PKK-Unterstützern, fort-

bestehende Berichte über Folter und Misshandlungen sowie die Problematik der Straflosigkeit von
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Tätern in Folterfällen verwiesen (vgl. im Einzelnen die Auswertung der Auskunftslage im Urteil v.

09.02.2010 - 4 LB 9/09 -, Juris). Zum anderen besteht nach bisheriger Senatsrechtsprechung (nur)

unter besonderen individuellen Voraussetzungen eine beachtliche Wahrscheinlichkeit der Verfolgung

nach Rückkehr in die Türkei, nämlich für politisch aktive, sich erkennbar von der Masse gleichartiger

Betätigungen abhebende und damit überhaupt erst in das Blickfeld der vom türkischen Staat organi-

sierten Überwachung der kurdischen Opposition geratende Unterstützer der PKK und vergleichbarer

Organisationen, nicht dagegen für „niedrig profilierte“ politisch-oppositionell aktive Unterstützer (vgl.

Senatsbeschl. v. 16.04.2009 - 4 LA 14/09 -, Senatsurt. v. 20.06.2006 - 4 LB 56/02 -, v. 25.07.2000 - 4

L 147/95 - m.w.N.).

Daran ist auch unter Auswertung der aktualisierten Auskunftslage festzuhalten (vgl. bereits Senatsurt.

v. 01.09.2011 - 4 LB 11/10 -). Das Auswärtige Amt geht weiterhin davon aus, dass sich die Sicher-

heitsbehörden bei einer Einreise in die Türkei mit türkischen Staatsangehörigen befassen, die im Aus-

land in herausgehobener oder erkennbar führender Position für eine in der Türkei verbotene Organi-

sation tätig sind und sich nach türkischen Gesetzen strafbar gemacht haben (Lagebericht des Aus-

wärtigen Amtes v. 08.04.2011, S. 18). Auch nach aktueller Einschätzung der Schweizerischen Flücht-

lingshilfe (Bericht v. 20.12.2010 über die aktuelle Situation der Kurden, S. 19) riskieren politisch

aktive Kurden Haftstrafen wegen Mitgliedschaft in der verbotenen PKK. Kamil Taylan berichtete in

einem Gutachten für das OVG Saarland vom 11. Februar 2011 (S. 5), dass die Staatsanwaltschaft

Diyarbakir im April 2010 ein Strafverfahren gegen 30 Rückkehrer aus dem Nordirak wegen des Vor-

wurfs der Propaganda für eine Terrororganisation bzw. Planung und Durchführung von Verbrechen im

Auftrag einer solchen Organisation eingeleitet habe; dieselbe Staatsanwaltschaft führe einen Massen-

prozess gegen PKK-Unterstützer. An anderer Stelle führt Taylan allerdings aus, dass keine Verfahren

gegen Rückkehrer wegen Unterstützungshandlungen in den 90’ger Jahren bekannt seien (ebd. S. 4).

Was die Gefahr von Folter und Misshandlungen anbelangt, so ist auch nach den seit dem Senatsurteil

vom 09. Februar 2010 hinzugekommenen Erkenntnissen weiterhin von einer nicht auszuschließenden,

insgesamt nicht spürbar reduzierten Gefährdungslage auszugehen. Das Auswärtige Amt berichtet für

das Jahr 2010 von einer erheblichen Anzahl von Fällen von Folter und Misshandlungen, die bei

anerkannten Menschenrechtsorganisationen registriert seien. Es sei der Regierung nach wie vor nicht

gelungen, solche Misshandlungen vollständig zu unterbinden; Straflosigkeit der Täter sei weiterhin ein

ernstzunehmendes Problem (Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 08.04.2011, S. 21). Die EU-

Kommission stellt in ihrem Fortschrittsbericht vom 09. November 2010 (Turkey 2010 Progress

Report, SEC (2010) 1327, S. 18) zwar insgesamt einen positiven Trend bezüglich der Verhütung von

Folter und Misshandlungen, gleichzeitig aber weiterhin ein verbleibendes, besorgniserregendes Pro-

blem unangemessener Gewaltanwendung seitens der Sicherheitsbehörden fest. Beispiele für auch noch

2010 geschehene Folter führt auch Kaya (Gutachten an OVG Greifswald v. 14.06.2010, S. 11 ff.) auf.

Auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe hält staatliche Folter in der Realität immer noch für ver-

breitet, wobei zunehmend an unbeobachteten Orten - außerhalb von Polizeistationen und Gefängnissen
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- gefoltert werde (SFH, Türkei: Die aktuelle Situation der Kurden, 20.12.2010, S. 13; Türkei: Risiken

bei der Rückkehr eines verurteilten PKK-Mitglieds, 26.05.2010, S. 1 f.).

Die Wahrscheinlichkeit für Rückkehrer, bei der Einreise festgehalten, verhört und ggf. an weitere

Sicherheitsbehörden überstellt zu werden, hängt nach im Wesentlichen übereinstimmenden Auskünf-

ten nach wie vor davon ab, ob ein Strafverfahren gegen den Rückkehrer anhängig ist oder war und ob

er seine Wehrpflicht erfüllt hat. Ist beides nicht der Fall, so ist nach Auskunft von Kaya (an das VG

Freiburg vom 01.07.2010) eine Ingewahrsamnahme an der Grenze nicht zu erwarten. Wird bei der

Einreise jedoch festgestellt, dass der Wehrdienst noch nicht abgeleistet wurde, wird der Betreffende

nach Auskunft von Kaya (Gutachten an VG Freiburg vom 11.06.2008) festgenommen und in Beglei-

tung von Polizisten oder Gendarmen zwecks Musterung und Einberufung der nächstgelegenen Mili-

tärdienstbehörde überstellt. Taylan hält eine Situation des vorherigen jahrelangen Nichterscheinens bei

der Musterung mit der Möglichkeit, dass darüber ein Aufenthalt des Wehrpflichtigen im Ausland bei

der PKK bekannt geworden sein könnte, und den fehlenden Beleg der entstandenen Auslandszeiten

mit einem von türkischen Behörden anerkannten Status bei der Einreise für sehr gefährlich, weil er in

aller Regel zu einer intensiveren Untersuchung führe (Taylan, Gutachten an VG Sigmaringen v.

21.12.2007). Für eine derartige Konstellation ist auch Aydin in einem Gutachten an das VG Sigmarin-

gen vom 20. September 2007 von einer Gefährdung des betreffenden Rückkehrers durch Misshand-

lung oder Folter ausgegangen. Oberdiek teilt in seinem Gutachten an das VG Sigmaringen vom 15.

August 2007 ebenfalls die Einschätzung, dass zurückkehrende Nichtwehrdienstleistende einer Über-

prüfung hinsichtlich des Grundes ihrer zwischenzeitlichen Abwesenheit und eines möglichen Ver-

dachts der Zusammenarbeit mit der PKK unterzogen werden, ohne jedoch eine klare Aussage zu den

hierdurch zu befürchtenden Folgen für den Rückkehrer zu treffen (vgl. dort S. 15). Die österreichische

Organisation ACCORD berichtet über ungeklärte Todesfälle auch von Kurden während des Wehr-

dienstes (ACCORD, KurdInnen in der Türkei, Juni 2009, S. 41); Erkenntnisse, dass es sich hierbei um

ein in seiner Dimension greifbares und verbreitetes Phänomen handelt, liegen allerdings nicht vor.

Auf dieser Erkenntnisgrundlage geht der Senat davon aus, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr in

die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Nachteile seitens des türkischen Staates

erleiden würde. Dabei sind die Angaben des Klägers zugrunde zu legen, die er im Verlauf seines

Asylverfahrens sowie im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, zuletzt im Rahmen der informatori-

schen Anhörung in der mündlichen Berufungsverhandlung, gemacht hat. Eine Gefährdung besteht für

den Kläger unabhängig davon, ob ihm im Zuge einer Strafverfolgung wegen aktiver Beteiligung an

terroristischen Taten der PKK eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende, härtere Behandlung als

sonst üblich drohen würde (sog. Politmalus, vgl. BVerfG, Beschl. v. 29.04.2009 - 2 BvR 78/08 -,

NVwZ 2009, 1035 m.w.N.; OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 16.12.2009 - OVG 10 N 70.09 -,

Juris; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 27.03.2007 - 8 A 2632/06.A, Juris). Da der Kläger noch

keinen Wehrdienst geleistet hat, würde er - unabhängig von der Frage, ob gegen ihn bereits ein Haft-

befehl existiert - beachtlich wahrscheinlich schon deshalb bereits bei der Einreise von den Sicherheits-
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behörden in Gewahrsam genommen und von diesen oder den Militärbehörden, an die er zwecks

Musterung überstellt werden würde, einer eingehenderen Untersuchung unterzogen, in deren Zuge er

nicht in der Lage wäre, die seit seinem 21. Lebensjahr entstandenen Abwesenheitszeiten aus dem

Zugriff der Wehrdienstbehörden in einer zufriedenstellenden, für die Behörden unverdächtigen Weise

zu erklären. Nachforschungen erfolgen in einem derartigen Fall der Untersuchung eines wehrdienst-

pflichtigen Rückkehrers u.a. in dessen Heimatregion (amnesty international, Auskunft an OVG

Saarland v. 31.01.2011), wo noch bekannt sein wird, dass sich der Kläger nach Beendigung seiner

Schulausbildung gemeinsam mit einem Freund der PKK angeschlossen und sich seither nicht mehr in

der Heimatregion aufgehalten hat. Zum anderen aber geht auch das Bundesamt davon aus, dass dem

türkischen Staat bei einer militärischen Auseinandersetzung Dokumente in die Hände gefallen sind,

die den Kläger als Mitglied einer bewaffneten Einheit bzw. als gewaltbereiten Aktivisten der PKK

identifizieren können, weshalb ihm ein Abschiebungshindernis nach § 53 Abs. 4 AuslG (heute: § 60

Abs. 5 AufenthG) zuerkannt worden ist. Seine nachfolgend erlangten Funktionen bei der PKK als

stellvertretender Gruppenkommandant in Catak-Gülpinar während der Zeit schwerer Kämpfe vor Aus-

rufung des einseitigen Waffenstillstandes sowie die Stellung als Kommandant einer Sondereinheit u.a.

für die militärische Ausbildung von Kämpfern im Nordirak haben dem Kläger zumindest eine gewisse

Führungsposition auf einer mittleren Ebene verschafft. Nimmt man die nach dem Vortrag beider

Beteiligter beim türkischen Staat über ihn vorhandenen, ihn als Kämpfer identifizierenden Dokumente

sowie die Tatsache hinzu, dass er seiner Wehrpflicht seit vielen Jahren nicht nachgekommen ist, so

rückt ihn dies bei einer Gesamtbetrachtung im Vergleich zu lediglich niedrig profilierten kurdischen

Aktivisten stärker in das staatliche türkische Blickfeld und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer

Verfolgung durch Folter und Misshandlung nach seiner Einreise.

Demgegenüber ist eine Verfolgung des Klägers durch nichtstaatliche Akteure - hier die PKK - für den

Fall einer Wiedereinreise in die Türkei nicht beachtlich wahrscheinlich; sie ist von ihm bislang im

Zuge seines Asylverfahrens weder in der Anhörung durch das Bundesamt noch im gerichtlichen Ver-

fahren geltend gemacht worden. Dabei geht der Senat in Übereinstimmung mit dem eigenen Vortrag

des Klägers in der mündlichen Berufungsverhandlung davon aus, dass der Kläger die Türkei auch

bezüglich asylrelevanter Maßnahmen seitens der PKK (oder anderer Kräfte) als nichtstaatlichem

Akteur unverfolgt verlassen hat. Der Kläger hat zwar berichtet, nach seiner Loslösung von der PKK

selbst im Libanon noch von Unterstützern der PKK ausfindig gemacht worden, zu den Gründen seiner

Trennung von der Organisation befragt und zu Geldzahlungen angehalten worden zu sein. Dass ihm

Maßnahmen der Organisation mit asylerheblicher Intensität angedroht worden seien, hat er allerdings

nicht hinreichend konkret dargelegt; für den Zeitraum nach seiner Einreise in die Bundesrepublik hat

er vielmehr vorgetragen, dass ihm von PKK-Funktionären oder -Mitgliedern in Deutschland ein

gewisser Aktionsradius „im Rahmen des Erlaubten“ zugestanden und alles Gute für sein weiteres

Leben gewünscht worden sei. Befürchtungen, dass die PKK im Falle einer Wiedereinreise in die Tür-

kei ihre ihm gegenüber tolerante Haltung aufgeben werde, lassen sich seinem Vortrag nicht
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entnehmen. Auch die Erkenntnislage gibt in seinem Fall keinen Anlass zu einer abweichenden

Beurteilung (vgl. dazu Senatsurt. v. 01.09.2011 - 4 LB 11/10 -).

Ein Anspruch des Klägers auf Anerkennung als Flüchtling wegen drohender staatlicher Verfolgung

scheidet jedoch wegen eines entgegenstehenden Ausschlussgrundes gemäß § 60 Abs. 8 Satz 2 Auf-

enthG i.V.m. § 3 Abs. 2 AsylVfG aus. Danach ist die Anerkennung u.a. dann ausgeschlossen, wenn

aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Betreffende vor seiner Auf-

nahme als Flüchtling eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Bundesgebietes begangen

hat, insbesondere eine grausame Handlung, auch wenn mit ihr vorgeblich politische Ziele verfolgt

wurden (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG), oder dass er den Zielen und Grundsätzen der Vereinten

Nationen zuwidergehandelt hat (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AsylVfG). Dasselbe gilt nach Satz 3 der

Regelung für Ausländer, die andere zu solchen Straftaten oder Handlungen angestiftet oder sich in

sonstiger Weise daran beteiligt haben. Mit diesen seit Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes

nunmehr im Asylverfahrensgesetz (früher: § 60 Abs. 8 Satz 2 AufenthG / § 51 Abs. 3 Satz 2 AuslG)

geregelten Ausschlussgründen hat der deutsche Gesetzgeber Art. 12 Abs. 2 und 3 der Richtlinie

2004/83/EG, der seinerseits auf die schon in Art. 1 Abschnitt F Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)

aufgeführten Ausschlussgründe zurückgeht, umgesetzt (vgl. BVerwG, Vorlagebeschluss v. 14.10.2008

- 10 C 48/07). Ihre Auslegung hat sich maßgeblich an den entsprechenden Regelungen in Art. 12 der

Qualifikationsrichtlinie zu orientieren.

Die einen Ausschlussgrund gemäß § 3 Abs. 2 AsylVfG i.V.m. Art. 12 Abs. 2 und 3 dieser Richtlinie

verwirklichenden Handlungen müssen nicht definitiv im Sinne eines für eine strafrechtliche Verurtei-

lung erforderlichen Beweisstandards erwiesen sein; ausreichend ist vielmehr ein gegenüber der nach §

108 VwGO erforderlichen Überzeugungsgewissheit abgesenktes Beweismaß (vgl. OVG Nordrhein-

Westfalen, Urt. v. 09.03.2011 - 11 A 1439/07.A - Juris, m.w.N.). Die Annahme der Verwirklichung

von Handlungen im Sinne eines Ausschlussgrundes ist aus schwerwiegenden Gründen gerechtfertigt,

wenn hierfür Anhaltspunkte von erheblichem Gewicht vorliegen; dies ist in der Regel der Fall, wenn

klare und glaubhafte Indizien für die Begehung der jeweils genannten Handlungen bestehen (vgl.

BVerwG, Urt. v. 31.03.2011 - 10 C 2/10 -, Juris).

Die Anwendung der auf Art. 12 Abs. 2 und 3 der Qualifikationsrichtlinie zurückgehenden Aus-

schlussgründe setzt eine Einzelfallwürdigung der - bekannten - genauen tatsächlichen Umstände in

Bezug auf die Handlungen und die Lage des betreffenden Ausländers, der im Übrigen die Vorausset-

zungen für eine Flüchtlingsanerkennung erfüllt, voraus. Allein der Umstand einer Mitgliedschaft in

einer anerkanntermaßen an terroristischen Handlungen beteiligten Organisation hat nicht automatisch

den Ausschluss der betreffenden Person von der Anerkennung als Flüchtling zur Folge. Erforderlich

ist vielmehr eine dem Beweisniveau der Annahme aus schwerwiegenden Gründen genügende Zurech-

nung eines Teils der Verantwortung für Handlungen, die von der Organisation im Zeitraum der

Mitgliedschaft begangen wurden. Eine solche individuelle Verantwortung für die Verwirklichung der
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Handlungen der Organisation ist anhand sowohl objektiver als auch subjektiver Kriterien zu beurtei-

len, wobei die tatsächliche Rolle der betreffenden Person bei der Verwirklichung der fraglichen

Handlungen, ihre Position innerhalb der Organisation, der Grad der Kenntnis, die sie von deren

Handlungen hatte oder haben musste, sowie etwaige Pressionen oder andere verhaltensbeeinflussende

Faktoren zu berücksichtigen sind. Hatte die betreffende Person eine hervorgehobene Position inner-

halb der Organisation inne, so kann eine individuelle Verantwortung für von dieser Organisation im

relevanten Zeitraum begangene Handlungen vermutet werden; dennoch bleibt eine Prüfung sämtlicher

erheblicher Umstände erforderlich (vgl. EuGH, Urt. der Großen Kammer v. 09.11.2010 - C-57/09 und

C-101/09 -, NVwZ 2011, 285). Zu diesen gehört auch die altersbedingte Einsichtsfähigkeit des betref-

fenden Ausländers zur Zeit der zurechenbar begangenen Handlungen (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v.

15.12.2010 - 11 LA 495/10 -, AuAS 2011, 70, m.w.N.). Ein Ausschluss von der Flüchtlingsanerken-

nung setzt weder eine gegenwärtige Gefahr für den Aufnahmemitgliedstaat noch eine auf den Einzel-

fall bezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung des Ausschlusses unter erneuter Beurteilung des Schwere-

grades der begangenen Handlungen voraus; die Schwere der begangenen Handlungen ist vielmehr

bereits bei der Prüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen nach Art. 12 Abs. 2 der Qualifikations-

richtlinie einzubeziehen und muss von einem solchen Grad sein, dass die betreffende Person nicht in

berechtigter Weise Anspruch auf den Schutz erheben kann (vgl. EuGH, a.a.O.).

Die für die Auslegung des Art. 12 Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie maßgeblichen Ausführungen des

EuGH haben klargestellt, dass aufgrund der reinen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung

im Rahmen des Ausschlussgrundes für die Flüchtlingseigenschaft keine automatische Zurechnung von

Handlungen der Organisation erfolgen kann. Ebenso wenig reicht nach dem Urteil des EuGH eine

Beteiligung des betreffenden Schutzsuchenden an den Handlungen der Organisation im Sinne von Art.

2 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses 2002/475 vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (Beteili-

gung an den Handlungen einer terroristischen Vereinigung einschließlich Bereitstellung von Informa-

tionen oder materiellen Mitteln oder durch jegliche Art der Finanzierung ihrer Tätigkeit mit dem

Wissen, dass diese Beteiligung zu den strafbaren Handlungen der terroristischen Vereinigung beiträgt)

in jedem Falle aus, um einen Ausschlussgrund im Sinne der Qualifikationsrichtlinie zu verwirklichen.

Eine ideologische Verinnerlichung der von der Organisation insgesamt angewandten Ziele – auch

derjenigen der Gewaltanwendung – allein bewirkt ebenfalls noch keinen Ausschluss. Die nach objek-

tiven und subjektiven Kriterien vorzunehmende Zurechnung von Verantwortung i.S.v. Art. 12 der

Qualifikationsrichtlinie muss sich vielmehr spezifisch auf Handlungen der Organisation in dem Zeit-

raum der Mitgliedschaft des jeweiligen Antragstellers richten, die für sich genommen einen

Ausschluss von der Flüchtlingsanerkennung begründen können. Eine Zurechenbarkeit terroristischer

Handlungen kann deshalb nicht bereits aus der aktiven Unterstützung einer generell auf terroristische

Handlungen ausgerichteten Organisation abgeleitet werden (vgl. aber OVG Nordrhein-Westfalen, Urt.

v. 09.03.2011 – 11 A 1439/07.A -, DVBl. 2011, 719, Juris Rn. 56). Soweit nicht bereits gewichtige

Anhaltspunkte für eine persönliche Beteiligung des Betreffenden am bewaffneten Kampf der Organi-

sation vorliegen, die im Rahmen der geforderten Einzelfallprüfung eine objektive und subjektive
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Zurechenbarkeit schwerer nichtpolitischer Gewalttaten der Organisation rechtfertigen, wird eine per-

sönliche Verantwortlichkeit im Sinne eines Ausschlussgrundes nach § 3 Abs. 2 AsylVfG i.V.m. Art.

12 Abs. 2 der Richtlinie regelmäßig einen wesentlichen sonstigen (logistischen, organisatorischen oder

auch unmittelbar ideologischen, d.h. zu terroristischen Taten aufrufenden) Beitrag zur Durchführung

entsprechender Verbrechen im Bewusstsein von deren Erleichterung voraussetzen (vgl. OVG

Lüneburg, Urt. v. 11.08.2010 – 11 LB 405/08).

Terroristische Handlungen, die durch ihre Gewalt gegenüber Zivilbevölkerungen gekennzeichnet sind,

auch wenn mit ihnen vorgeblich politische Ziele verfolgt werden, müssen als schwere nichtpolitische

Straftaten i.S.d. Art. 12 Abs. 2 Ziff. b der Qualifikationsrichtlinie (vgl. EuGH, a.a.O.) und damit auch

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 AsylVfG angesehen werden. Allerdings ist bei der Prüfung des Ausschluss-

grundes des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG nach den Entscheidungen des Bundesverwaltungs-

gerichts vom 07. Juli 2011 (10 C 26.10, Juris Rn. 38, und 10 C 27.10, Juris Rn. 32) zu berücksichti-

gen, dass die vom EuGH geforderte individuelle Verantwortlichkeit eine Verantwortlichkeit im straf-

rechtlichen Sinne in Anlehnung an Regeln des nationalen Strafrechts zur Täterschaft und Teilnahme -

wenngleich unter Beachtung des abgesenkten Beweismaßes der „Annahme aus schwerwiegenden

Gründen“ - erfordert. Durch den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 AsylVfG werden

(anders als bei den Ausschlussgründen der Ziff. 1 und 3 dieser Norm, vgl. ebd. sowie BVerwG, Urt. v.

31.03.2011 - 10 C 2/10 -, a.a.O.) nur strafrechtlich als Täter, Anstifter oder Gehilfen einer schweren

nichtpolitischen Straftat anzusehende Personen erfasst. Das Gewicht des Tatbeitrages eines Gehilfen

als „in sonstiger Weise Beteiligtem“ muss dem einer schweren nichtpolitischen Straftat i.S.v. § 3 Abs.

2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG entsprechen, da diese auf Art. 12 Abs. 3 der Qualifikationsrichtlinie zurück-

gehende Formulierung lediglich das unterschiedliche Verständnis der Mitgliedstaaten im Hinblick auf

strafrechtliche Beteiligungsformen berücksichtigen, nicht jedoch den Ausschlussgrund des Art. 1 F

GFK erweitern sollte (BVerwG, Urt. v. 07.07.2011, Juris Rn. 38 bzw. 32).

Nach diesen Maßstäben, insbesondere infolge der Weiterführung der höchstrichterlichen Recht-

sprechung durch die jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2011

(a.a.O.), ergibt sich ein Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung des Klägers nicht bereits aus § 3 Abs.

2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG wegen einer Täterschaft oder strafrechtlich relevanten Beteiligung an einer

schweren nichtpolitischen Straftat. Zwar sind im Rahmen der Aktivitäten der PKK im Zeitraum der

Mitgliedschaft des Klägers von 1996 bis 2001 jedenfalls bis zum einseitigen Waffenstillstand der

Organisation im August / September 1999 zahlreiche Straftaten begangen worden, die schwere nicht-

politische Straftaten im Sinne dieses Ausschlusstatbestandes darstellen können. Das Auswärtige Amt

hat in seinen Lageberichten von 1996 bis 1999 über zahlreiche Anschläge der PKK auch gegen die

Zivilbevölkerung berichtet. Die Organisation drangsaliere, erpresse und töte auch Zivilisten, wenn sie

die geforderte Unterstützung verweigerten (Lagebericht v. November 1996, S. 5, v. März 1997, S. 5,

v. März 1998, S. 7, v. September 1998, S. 7, v. September 1999, S. 18). Auch bereits 1996 richteten

sich die Aktionen der PKK verstärkt gegen Zivilpersonen (Lagebericht AA vom März 1997, S. 5). Bei
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Anschlägen der PKK sollen 1996 157 Zivilisten, 1997 mindestens 115 Zivilisten getötet worden sein

(Lagebericht vom November 1997, S. 7). Die Organisation Human Rights Watch berichtete ebenfalls

über Drangsalierungen und Menschenrechtsverletzungen der PKK gegenüber der Zivilbevölkerung

sowie gegen Touristen: So seien bei einem Selbstmordattentat 1996 neben Soldaten auch Zivilisten

getötet worden. Im März 1997 seien Anschläge gegen Zivilisten und Touristen angedroht und von Mai

bis August 1997 mehrere Attentate mit zivilen Todesopfern in Cardakli, Eruh und Van verübt worden

(vgl. Human Rights Watch, World Report 1998 - Turkey v. 01.01.1998,

www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a8a814.html). 1998 seien weitere Zivilisten von der PKK exeku-

tiert worden, die der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden „verdächtigt“ worden seien; im Juli

1998 seien zwei 4- bzw. 14-jährige Mädchen in einem Dorf getötet und im August 1998 bei einem

Bombenanschlag der PKK in Istanbul sieben Menschen getötet und über hundert Menschen verletzt

worden (World Report 1999 - Turkey v. 01.01.1999, www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a8b48.html).

Auch die von der Universität Maryland im Internet publizierte „Chronologie der Kurden“

(http://www.cidcm.umd.edu/mar/chronology.asp?groupId=64005) weist für den Zeitraum 1996 bis

1999 unter anderem (nebst gewalttätigen Auseinandersetzungen mit türkischen Streitkräften) zahl-

reiche Anschläge auf die Zivilbevölkerung aus. Am 20. August 1996 töteten nach dieser Aufstellung

PKK-Kämpfer drei Zivilisten entlang der irakischen Grenze, am 1. Oktober 1996 töteten PKK-

Rebellen vier türkische Grundschullehrer; am 22. Oktober 1997 wurden bei einem der PKK

zugeschriebenen Autobombenattentat in der Nähe der türkisch-iranisch-irakischen Grenze eine Person

getötet und 19 verletzt. Am 3. Juni 1998 schossen PKK-Rebellen 11 Zivilisten bei Tunceli nieder; im

Juli 1998 töteten sie zwei Kinder. Anfang Juli 1999 wurden vier Zivilisten in Elazig von PKK-

Mitgliedern erschossen (vgl. dazu auch Human Rights Watch, World Report 2000 - Turkey v.

01.12.1999, www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a8cb0.html), zwei Tage später wurden 25 Menschen

in Istanbul bei einem Autobombenattentat verletzt. Nach Informationen des United Kingdom Home

Office war die PKK 1997 für die Tötung von mindestens 130 unbewaffneten Zivilisten verantwortlich

(United Kingdom Home Office, Country Assessment - Turkey v. 01.04.2000,

www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a6ae0.html). In der ersten Jahreshälfte 1999 begingen PKK-

Terroristen nach Informationen des US State Department zahlreiche Anschläge in der Türkei,

einschließlich eines Selbstmordattentats in Adana im Juli 1999, bei dem 17 Menschen verletzt wurden,

und einem Bombenanschlag auf ein Kaufhaus in Istanbul im März 1999, bei dem 13 Menschen getötet

wurden (United States State Department,1999 Country Report on Human Rights Pracitices - Turkey v.

25.02.2000,www.state.bov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/turkey.html).

Allerdings erlauben es weder die Angaben des Klägers noch die dem Senat vorliegenden Erkenntnisse,

diese terroristischen Taten dem Kläger in einer strafrechtlich relevanten Weise konkret zuzuordnen.

Woher die jeweiligen Täter kamen, wer sie waren und von welchem Stützpunkt der PKK aus sie

agierten, lässt sich den genannten Erkenntnisquellen nicht entnehmen. Der Kläger selbst hat sich in

allgemeiner Form dahingehend eingelassen, er sei an terroristischen Aktivitäten nicht beteiligt gewe-
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sen, sondern habe lediglich an Mann-zu-Mann-Kämpfen gegen türkische Militärs mitgewirkt.

Schwerwiegende Gründe für die Annahme zumindest einer „sonstigen Beteiligung“ i.S.v. § 3 Abs. 2

Satz 2 AsylVfG an solchen Taten erfordern zwar keinen vollen strafrechtlichen Nachweis einer

Beteiligung, jedenfalls aber die Darlegung klarer und glaubhafter Indizien für eine Begehung solcher,

im Rahmen des Ausschlussgrundes des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG auch konkret zu benennender

Straftaten in dem räumlich-organisatorischen Einflussbereich des betreffenden Antragstellers zum

Zeitpunkt der jeweiligen Tat. Davon entbindet auch nicht eine Vermutung zugunsten einer individu-

ellen Verantwortlichkeit für Handlungen der Organisation aufgrund einer hervorgehobenen Position

des Antragstellers. Anhaltspunkte für eine tatsächliche Verbindung der Aktivitäten des Klägers im

damaligen Zeitraum zu einzelnen von der PKK begangenen, in Erkenntnisquellen nachgewiesenen

schweren nichtpolitischen Straftaten sind für den Senat aber nicht erkennbar, zumal kein Strafurteil

vorliegt und der Kläger nichts Entsprechendes vorträgt. Auch aufgrund der vom Kläger eingeräumten

allgemeinen Vorgehensweise der bewaffneten Proviantbeschaffung aus Dörfern im Südosten der Tür-

kei lässt sich seine Beteiligung an einer konkreten, schweren nichtpolitischen Straftat nach den

Kriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht ableiten, zumal der Kläger angegeben hat, es

sei dabei niemals zu einem tatsächlichen Waffeneinsatz gegenüber der Dorfbevölkerung gekommen.

Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft an den Kläger ist jedoch nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

AsylVfG ausgeschlossen. Die für den Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 AsylVfG maßgeblichen

Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen werden in der Präambel und in den Art. 1 und 2 der

Charta der Vereinten Nationen dargelegt (vgl. EuGH, a.a.O.). In der Präambel wie in Art. 1 der Charta

wird das Ziel formuliert, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Kapitel VII der

Charta (Art. 39 bis 51) regelt die zu ergreifenden Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens

und bei Angriffshandlungen. Nach Art. 39 der Charta obliegt dem Sicherheitsrat die Feststellung, ob

eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt. Nach der Recht-

sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist dem Umstand besondere Bedeutung

beizumessen, dass der Sicherheitsrat, indem er Resolutionen aufgrund von Kapitel VII der Charta

beschließt, nach Art. 24 der Charta die Hauptverantwortung wahrnimmt, die ihm zur weltweiten

Wahrung des Friedens und der Sicherheit übertragen ist. Das schließt die Befugnis des Sicherheitsrats

ein zu bestimmen, was eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt

(EuGH, Urt. der Großen Kammer vom 03.09.2008 - C-402/05 P und C-415/05 P, Kadi und Al

Barakaat - Slg. 2008 Rn. 294). Zu den Akten der Vereinten Nationen, die entsprechend dem 22.

Erwägungsgrund der Qualifikationsrichtlinie die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen

konkretisieren, gehören auch die Resolutionen 1373 (2001) und 1377 (2001) des Sicherheitsrates der

Vereinten Nationen, denen die Auffassung des Sicherheitsrates zu entnehmen ist, dass Handlungen des

internationalen Terrorismus allgemein und unabhängig von der Beteiligung eines Staates diesen Zielen

und Grundsätzen zuwiderlaufen. Daher kann der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3

AsylVfG i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Ziff. c der Qualifikationsrichtlinie auch auf eine Person als nicht-

staatlichen Akteur angewendet werden, wenn sie im Rahmen ihrer Zugehörigkeit zu einer im Anhang
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des Gemeinsamen Standpunktes des Rates der Europäischen Union 2001/931 aufgeführten Organisa-

tion an terroristischen Handlungen mit einer internationalen Dimension beteiligt war (vgl. EuGH, Urt.

v. 09.11.2010, a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 31.03.2011 - 10 C 2/10, Juris Rn. 38, sowie Urt. v. 07.07.2011

- 10 C 26.10 -, Juris Rn. 28, und - 10 C 27.10 -, Juris Rn. 22; OVG NRW, Urt. v. 09.03.2011 - 11 A

1439/07.A -, Juris).

Der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AsylVfG setzt, anders als dessen Nr. 2, nicht notwendig

die Begehung einer strafbaren Handlung voraus, da nach den einschlägigen UN-Resolutionen Hand-

lungen des Terrorismus allgemein und unabhängig von ihrer strafrechtlichen Relevanz im Wider-

spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen. Somit können von diesem

Ausschlussgrund auch Personen erfasst werden, die im Vorfeld Unterstützungshandlungen zugunsten

terroristischer Aktivitäten vornehmen. Dennoch ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der individuelle

Beitrag ein Gewicht erreicht, das dem der Ausschlussgründe in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 AsylVfG

entspricht (BVerwG, Urt. v. 07.07.2011, a.a.O. Rn. 39 bzw. 33).

Nach diesen Maßstäben liegen Anhaltspunkte von erheblichem Gewicht dafür vor, dass der Kläger

während seiner Tätigkeit für die PKK Handlungen im Sinne des Ausschlussgrundes des § 3 Abs. 2

Satz 1 Nr. 3 AsylVfG im Zeitraum von seinem Beitritt 1996 bis zum Inkrafttreten des einseitigen Waf-

fenstillstandes 1999 jedenfalls durch „Beteiligung in sonstiger Weise“ verwirklicht hat. Die PKK ist

nach gesicherter obergerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 30.03.1999 – 9 C 23/98 -,

BVerwGE 109, 12; Urt. v. 15.03.2005 – 1 C 26/03 -, BVerwGE 123, 114; Beschl. v. 07.12.2010 - 1 B

24/10 -, Juris; Vorlagebeschluss an den EuGH v. 25.11.2008 – 10 C 46/07 -, NVwZ 2009, 592; BGH,

Urt. v. 28.10.2010 – 3 StR 179/10, BGHSt 56, 28; VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 21.07.2010 - 11

S 541/10 -, ZAR 2010, 329, Juris Rn. 34 ff.) wie auch nach der Einstufung der Europäischen Union

(vgl. zuletzt Beschuss 2011/70/GASP des Rates vom 31.01.2011, ABl. L 28/57, Anhang Ziff. 2.16)

gerade aufgrund von Gewalttaten gegenüber der Zivilbevölkerung als terroristische Organisation zu

bewerten (vgl. bereits Senatsurt. v. 01.09.2011 - 4 LB 11/10 -). Ihre Handlungen weisen aufgrund

ihrer langjährigen und auch in dem hier relevanten Zeitraum bis 1999 geübten gewalttätigen Vor-

gehensweise in mehreren europäischen Staaten (vgl. nur zur Gewaltausübung in der Bundesrepublik

OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 27.06.2000 - 8 A 609/00 -, InfAuslR 2001, 29 ff., Juris Rn. 35 ff.;

KG Berlin, Urt. v. 23.01.2008 - (1) 2 StE 6/07 - 6 (6/07), Juris Rn. 30 ff.) eine internationale Dimen-

sion auf, die Voraussetzung für den Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung für Repräsentanten nicht-

staatlicher Akteure ist (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 07.07.2011 - 10 C 26.10 und 10 C 27.10 -, a.a.O.,

Rn. 28 bzw. 22). Terroristische Aktivitäten einer Organisation liegen jedenfalls dann vor, wenn sie

gemeingefährliche Mittel einsetzt und zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele Angriffe auf das Leben

Unbeteiligter verübt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 07.12.2010 - 1 B 24/10 -, Juris; Urt. v. 14.10.2008 - 10

C 48.07 - Rn. 20; BayVGH, Urt. v. 21.10.2008 - 11 B 06.30084 -, Juris Rn. 48 ff.). In der Resolu-

tionspraxis der Vereinten Nationen werden als unbeteiligte, „unschuldige“ Personen, die Opfer von

Taten im Sinne des gesicherten Kernbereichs terroristischer Handlungen einer Organisation geworden
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sind, jedenfalls Personen verstanden, die sich weder als Kombattanten an einem bewaffneten Konflikt

beteiligen noch Repräsentanten des staatlichen Systems sind oder als solche wahrgenommen werden

können (vgl. BayVGH, a.a.O. Rn. 48 m.w.N.). Ob im Gegenschluss die Beteiligung an bewaffneten

Angriffen auf staatliche Sicherheitskräfte aus dem Bereich von Handlungen entgegen den Zielen und

Grundsätzen der Vereinten Nationen i.S.v. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AsylVfG auszugrenzen ist, folgt

hieraus noch nicht zwingend, kann vorliegend jedoch offen bleiben.

Wie oben dargelegt, sind für den hier interessierenden Zeitraum von 1996 bis 1999 Terrorakte gegen

unbeteiligte Zivilisten nachgewiesen. Der Kläger hat durch seine vielfältigen Aktivitäten zugunsten

der PKK in diesem Zeitraum jedenfalls individuelle Beiträge im Sinne von Unterstützungshandlungen

im Vorfeld terroristischer Akte geleistet, indem er unmittelbar an bewaffneten Auseinandersetzung

jedenfalls mit Sicherheitskräften beteiligt war, darüber hinaus durch Munitionsbeschaffung und Zu-

führung von Kämpfern Aktionen der Organisation vorbereitete und unterstützte, logistische Tätig-

keiten wie die Vorbereitung des Winterlagers und die bewaffnete Beschaffung von Proviant und All-

tagsgegenständen für die jeweiligen Einheiten ausübte. Die Angaben des Klägers zur Proviantbeschaf-

fung stimmen mit der Erkenntnislage überein, wonach solche Sammlungen auch im relevanten Zeit-

raum regelmäßig mit massiven Pressionen gegenüber den um Proviant angegangenen Zivilisten ein-

hergingen (vgl. z.B. Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 07.09.1999, S. 18 sowie v. 18.09.1998,

S. 7). Durch seine aktiven Beiträge hat er auch die gewaltsamen Aktionsmöglichkeiten der Organisa-

tion gegenüber der Zivilbevölkerung abgesichert und ermöglicht. Dabei schlägt sein individueller

Beitrag in Form der Teilnahme am bewaffneten Kampf in wertendem Vergleich mit dem Gewicht der

Ausschlussgründe in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 AsylVfG (vgl. BVerwG, Urt. v. 07.07.2011,

a.a.O. Rn. 39 bzw. 33) besonders stark zu Buche. Bereits seine eigenen Angaben stellen hinreichend

schwer wiegende Gründe für die Annahme dar, dass der Kläger selbst zumindest eine beihilfeähnliche

Unterstützung in Bezug auf die Tötung von Menschen im Verlauf von Aktionen der PKK geleistet hat,

die jedenfalls zum Teil auch als Angriffshandlungen und nicht lediglich als Verteidigung gegen

Angriffe türkischer Sicherheitskräfte unternommen wurden. Der Kläger hatte im Asylverfahren vor

dem Bundesamt angegeben, „Aktionen“ mit vorbereitet und in vielfältige „Kämpfe“ verwickelt

gewesen zu sein, ohne diese als Verteidigungshandlungen zu kennzeichnen. Sofern seine Ausführun-

gen in der mündlichen Berufungsverhandlung, dass man sich bei Angriffen auch verteidige, wenn man

eine Waffe in der Hand habe, mittelbar darauf zielen sollten, eine eigene Beteiligung an Angriffs-

handlungen auszuschließen, nimmt der Senat dem Kläger diese Einschränkung nicht ab. Sie wäre

angesichts der aus den oben genannten Erkenntnismitteln ersichtlichen offensiven Vorgehensweise der

PKK in dem Zeitraum vor August/September 1999 für einen in der PKK mehrere Jahre lang aktiv

tätigen Kämpfer auch nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte der Kläger die Position des einfachen

Kämpfers mit seinem Aufstieg zum stellvertretenden Gruppenkommandanten 1999 bereits verlassen.

Allerdings hat sich seine schriftsätzliche Angabe zu Beginn des Asylverfahrens, er sei stellvertretender

Kommandant eines PKK-Lagers gewesen, nach den insoweit glaubhaften Angaben des Klägers in der

mündlichen Berufungsverhandlung nicht bestätigen lassen. Der Senat geht daher nicht davon aus, dass
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eine individuelle Verantwortung des Klägers für PKK-Taten aufgrund einer herausgehobenen Funk-

tion vermutet werden kann.

Insgesamt kommt nach alledem den Unterstützungshandlungen des Klägers für den bewaffneten

Kampf der Organisation bei wertender Gesamtbetrachtung ein der Beteiligung an einer schweren

nichtpolitischen Straftat i.S.v. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AsylVfG entsprechendes Gewicht zu.

Hat der Kläger durch seine Aktivitäten zugunsten der PKK einen Ausschlussgrund i.S.d. § 3 Abs. 2

AsylVfG verwirklicht, so ist er über § 30 Abs. 4 AsylVfG gleichermaßen von der Anerkennung als

Asylberechtigter ausgeschlossen. Danach ist ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzuleh-

nen, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG oder des § 3 Abs. 2 AsylVfG

vorliegen. Mit dieser Norm ist der deutsche Gesetzgeber seiner Verpflichtung zur innerstaatlichen

Umsetzung von Art. 3, 12 Abs. 2 der Richtlinie 2004/83/EG nachgekommen, die der Gewährung eines

mit der Rechtsstellung des Flüchtlings im Sinne der Qualifikationsrichtlinie verwechselbaren Schutz-

status bei Eingreifen eines Ausschlusstatbestandes für die Flüchtlingseigenschaft entgegenstehen. Eine

solche Verwechslungsgefahr ist bei der derzeitigen einfachgesetzlichen Ausgestaltung des Status eines

Asylberechtigten nach Art. 16 a GG zu bejahen (vgl. BVerwG, Urt. v. 31.03.2011, a.a.O. Rn. 50 ff.;

Urt. v. 07.07.2011, a.a.O., Rn. 33 ff. bzw. 23 ff.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 09.03.2011 - 11 A

1439/07.A -, Juris Rn. 117 ff., 120). Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Erstreckung des Aus-

schlussgrundes für die Flüchtlingsanerkennung auf die Anerkennung als Asylberechtigter bestehen

unabhängig davon, ob damit die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestehenden

verfassungsimmanenten Grenzen des Asylrechts im Hinblick auf den Terrorismusvorbehalt zutreffend

nachgezeichnet werden, so lange nicht, wie die Rechtsprechung des EuGH einen wirksamen Grund-

rechtsschutz auch in Bezug auf das Asylrecht gewährleistet. Davon ist derzeit angesichts der Gewähr-

leistung des Asylrechts in Art. 18 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der dem

Schutzstandard der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichteten Bestimmungen der Qualifikations-

richtlinie auszugehen mit der Folge, dass wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts

gegenüber nationalem Recht die Ausschlussklauseln des Art. 12 Abs. 2 der Qualifikationsrichtlinie

auch in Bezug auf das Grundrecht aus Art. 16 a GG auf Asyl beachtlich sind (vgl. BVerwG, Urt. v.

31.03.2011, a.a.O., Rn. 54 sowie Urt. v. 07.07.2011, a.a.O., Rn. 33 bzw. 27).

Die Berufung war daher mit den sich aus § 83b AsylVfG und § 154 Abs. 2 VwGO ergebenden

Kostenfolgen zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 10,

711 ZPO.

Gründe für die Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 VwGO sind nicht gegeben.


